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AA: Herr Dr. Eberl, Ihre 
Kanzlei ist spezialisiert 
auf das Finanzstrafrecht. 
Wie kam es zu dieser 
nicht alltäglichen Fokus-
sierung?
 
Dr. Eberl: Durch meine Aus-
bildung habe ich mehrere  
Aspekte im Wirtschaftsbe-
reich abgedeckt. Ich war meh-
rere Jahre im Bankensektor 
und in einer großen Wirt-
schaftsanwaltskanzlei tätig. 
Dazu kommen eine mehrjäh-
rige Praxis in einer großen 
Steuerberatungsgesellschaft 
und meine Tätigkeit im steu-
erlichen Fachsenat, Arbeits-
gruppe Finanzstrafrecht. Aus 
diesen Bereichen heraus hat 
sich meine Spezialisierung auf 
das Finanzstrafrecht ergeben.

AA: Sie haben aktuell 
einen geradezu biblischen 
Plan: die Verkündigung 
der „10 Gebote des 
Finanzstrafrechts”?
 
Dr. Eberl: (lacht) Eine Ver-
kündung möchte ich mir bei 
Gott nicht anmaßen. Meine 
langjährige praktische Erfah-
rung hat mich aber veranlasst, 
darüber nachzudenken, wel-
che Bereiche gerade im Fi-
nanzstrafrecht immer wieder 
eine große Rolle spielen. Die-
se aus meiner Sicht wesent-
lichsten Aspekte habe ich 
dann vorerst einmal in einem 
Manuskript „Die 10 Gebote des 
Finanzstrafrechtes“ zusam-
mengefasst. Die Veröffentli-
chung steht in Kürze meinen 
Klienten zur Verfügung.

AA: Bei welcher Art von 
Klienten liegt Ihr Bera-
tungsschwerpunkt?
 
Dr. Eberl: Abgesehen von 
der normalen Strafverteidi-
gung in Finanzstrafsachen 
verstärkt sich die Beratung im 
präventiven Bereich enorm. 
Hier betreue ich nicht nur  
Unternehmen, sondern auch 
Steuerberater, welche für ihre 
Kunden einen finanzstraf-
rechtlichen Beratungsbedarf 
erkennen. Aktuell aber auch 
Banken, weil es einen großen 
Beratungsbedarf über das 
neue Abgeltungsabkommen 
zwischen der Schweiz und 
Österreich gibt. Beim Umgang 
mit dem neuen Steuerabkom-
men wollen die Bankkunden 
wissen, was sie tun sollen,  
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Die 10 Gebote  
des Finanzstrafrechts”
RA Dr. Christian Eberl (Baden) spürt durch das neue Abgeltungsabkommen 
mit der Schweiz und durch das Erstarken der Finanzstrafbehörden erhöhten  
Beratungsbedarf 

Finanzstrafrechtsexperte rA Dr. Christian Eberl (links) und ANWAlT AKTUEll-Herausgeber Dietmar Dworschak treffen sich zum Gespräch in  
den räumen einer internationalen Steuerberatungskanzlei in Wien. Dr. Eberl kommt gerade von einer Betriebsprüfung, die er anwaltlich betreute: 
„Ich habe hier die Aufgabe, finanzstrafrechtliche Aspekte zu erkennen und bei Feststellungen der Finanzbehörde darauf zu achten, damit eine 
finanzstrafrechtliche Indizwirkung vermeidbar ist.”
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Dr. Christian Eberl rät, die Power 
des Staates nicht zu unterschät-
zen: „Man muss berücksichtigen, 
dass die Finanzstrafbehörden 
bestens aufgestellt sind. Weiters 
wurden auch neue Behörden und 
organisationseinheiten geschaf-
fen.”

„



Selbstanzeige,  anonyme Ver-
anlagung usw. Und bei der 
Entscheidung wird immer 
wieder gefragt, ob mit der ge-
troffenen „Wahl“ dann „alles 
erledigt“ sei. Es geht dabei 
um ein hochkomplexes Bün-
del verschiedener strafrechtli-
cher Fragen, die weit über die 
monetären Überlegungen hin-
ausgehen.
AA: Hat das Steuerab-
kommen mit der Schweiz 
einen Nachfrageboom 
ausgelöst?
 
Dr. Eberl: Man merkt ganz 
deutlich, dass dieses Abkom-
men das Spezialthema dieser 
Tage geworden ist, gerade in 
Hinblick auf die Selbstanzei-
ge. Anleger, die ihr Kapital  
in der Schweiz liegen haben, 
wollen wissen, welche Schrit-
te zur Strafvermeidung sie 
setzen können.
AA: Ist es Nostalgie, dass 
wir uns zum Gespräch in 
einer großen Steuerbera-
tungskanzlei in Wien 
treffen?
 
Dr. Eberl: Nein, es ist nicht 
Nostalgie. Ich bin gerade von 
einer Betriebsprüfung gekom-
men, in die ich einbezogen 
worden bin.
 AA: Was tut ein Anwalt bei 
einer Betriebsprüfung?
 
Dr. Eberl: Steuerberater ge-
hen immer stärker dazu über, 
Finanzstrafrechtler auch be-
reits im Vorfeld mit einzube-
ziehen, um allfällige finanz-
strafrechtliche Aspekte auch 
in der Vergangenheit abklären 
zu lassen. Sollte das erst im 
Laufe einer Betriebsprüfung 
erfolgen, besteht die Aufgabe 
darin, finanzstrafrechtliche 
Aspekte frühzeitig zu erken-
nen, so dass man auf Feststel-
lungen der Finanzbehörde, 
welche auch eine strafrecht- 
liche Indizwirkung haben 
können, frühzeitig einwirken 
kann. Leider herrscht nach 
wie vor der Trugschluss, dass 
mit der Abgabe von Rechts-
mittelverzichten das Verfah-
ren schon beendet ist. Immer 
öfter erfolgt dann die Überra-
schung eines nachfolgenden 
Finanzstrafverfahrens. 

Die Steuerberater holen daher 
einen Finanzstrafrechtler nicht 
zuletzt für die Beurteilung 
von Rechtsrisiken, die sich für 
die Zukunft ergeben können 
und die man allenfalls noch 
im Vorfeld sanieren kann.
AA: Sie betonen immer 
wieder die Notwendigkeit 
der Prophylaxe in finanz-
rechtlicher Hinsicht.  
Was kann man hier tun?
 
Dr. Eberl: In meinen finanz-
rechtlichen Geboten bezeich-
ne ich den Vorgang als „Be-
lastungs-Check-up“. Wie bei 
einem Spitzensportler sollte 
man auch bei einem Unter-
nehmen Grenzen und Risiken 
immer wieder fachkundig ab-
testen.
 
Die Früherkennung von Ge-
fahrenquellen wird auch bei 
Unternehmen immer wichti-
ger, wie die tägliche Medien-
lektüre zeigt. Um Unterneh-
men aufwendige und unange-
nehme Finanzstrafverfahren 
weitgehend zu ersparen gilt 
es, bereits im Vorfeld mögli-
che Risiken zu erkennen und 
zu agieren statt zu reagieren!
 
Deshalb empfehle und prakti-
ziere ich mit Unternehmen 
frühzeitig, ihre Situation im 
Rahmen eines „Belastungs-
Check-up“ zu überprüfen. 
Damit erspart man sich oft un-
erfreuliche Überraschungen. 
Dazu steht mir in größeren 
Angelegenheiten auch ein 
Netzwerk zur Verfügung, um 
diese Aufgaben bewältigen zu 
können.
AA: Herr Dr. Eberl, Sie 
stehen täglich Klienten 
quer durch die ganze 
Wirtschaft bei. Hat sich  
in Ihrer Wahrnehmung 
der Standard, die Qualität 
der Strafverfolgung im 
Finanzstrafrecht in den 
letzten Jahren gewandelt?
 
Dr. Eberl: Ja. Man muss be-
rücksichtigen, dass die Abga-
ben- und Finanzstrafbehör-
den bestens aufgestellt sind. 
Die Zahl der Mitarbeiter in 
den verschiedensten Behör-
den ist aufgestockt worden, 
teilweise wurden neue Behör-

den und Organisationseinhei-
ten geschaffen. Ich denke hier 
an die Steuerfahndung oder 
an die Finanzpolizei, die sehr 
gut aufgestellt sind und mas-
sive Möglichkeiten haben. 
Deshalb ist die Früherken-
nung, ob bei einem Klienten 
etwas Strafverdächtiges vor-
liegt, ein immer wichtigerer 
Aspekt. Ich verweise hier im-
mer wieder auf das Beispiel 
Versicherung. Der Abschluss 
einer Feuerpolizze wird ja 
nicht mit der Hoffnung ver-
bunden, dass es brennt, son-
dern um einen Schaden mög-
lichst zu verhindern.
 
Ich sehe die Vorabbeurteilung 
einer steuerlichen Konstellati-
on aus finanzstrafrechtlicher 
Sicht gleichsam als Feuerpo-
lizze und damit auch als Ge-
bot. Man weiß dann zumin-

dest, wie hoch das Risiko 
einer eventuellen finanzstraf-
rechtlichen Brandgefahr ist.
 
AA: Herr Dr. Eberl, danke 
für das Gespräch.
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Dr. Eberl empfiehlt einen „Belastungs-Check-up” für Unternehmen: 
„Wie bei einem Spitzensportler sollte man auch bei einem Unterneh-
men Grenzen und risiken immer wieder fachkundig abtesten. 
Die Früherkennung von Gefahrenquellen wird auch bei Unternehmen 
immer wichtiger, wie die tägliche Medienlektüre zeigt.”  


